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§ 93 GmbHG
 GmbHG - GmbH-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Nach Beendigung der Liquidation haben die Liquidatoren unter Nachweisung der durch Beschluß der

Gesellschafter erwirkten Entlastung bei dem Handelsgerichte um die Löschung der Liquidationsfirma

anzusuchen.

2. (2)(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 142/2000)

3. (3)Die Bücher und Schriften der aufgelösten Gesellschaft sind einem der Gesellschafter oder einem Dritten auf

die Dauer von sieben Jahren nach dem Schluß des Kalenderjahres, in dem die Liquidation beendet wurde, zur

Aufbewahrung zu übergeben. Die Person des Verwahrers wird in Ermangelung einer Bestimmung des

Gesellschaftsvertrages oder eines Beschlusses der Gesellschafter durch das Handelsgericht bestimmt.

4. (4)Die Gesellschafter und deren Rechtsnachfolger behalten das Recht auf Einsicht und Benützung der Bücher und

Schriften. Gläubiger der Gesellschaft können von dem Gerichte zur Einsicht ermächtigt werden.

5. (5)Stellt sich nachträglich noch weiteres, der Verteilung unterliegendes Vermögen heraus, so hat das

Handelsgericht der Hauptniederlassung auf Antrag eines Beteiligten die bisherigen Liquidatoren wieder zu

berufen oder andere Liquidatoren zu ernennen.
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